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Familientag 2011: 
Neuen Mut zur  Familie schenken!

Bei strahlendem Wetter trafen wir uns am 20. August beim einstigen Landessender 
Beromünster zum 13. Schweizerischen Familientag. Einmal mehr ging es uns dabei 
darum, in der Öffentlichkeit ein Zeichen für die Familie zu setzen.

Rund 550 Personen – Jung und Alt und 
vor allem natürlich viele kinderreiche 
Familien – nahmen an unserem Famili-
entag teil, den wir diesmal gemeinsam 
mit der Eidgenössisch-Demokratischen 
Union (EDU) gestalten konnten. Wäh-
rend die Kinder vom Zirkus Valentino 
und dem talentierten Liedermacher 
Christof Fankhauser betreut wurden, 
widmeten sich die Erwachsenen der po-
litischen Diskussion.

Vieles erfüllt uns mit Sorge

Wie SVP, CVP und EVP, engagiert sich 
auch die EDU stark für die Anliegen 
der Familie. Für uns ist es wichtig, den 
Kontakt mit der Politik zu knüpfen, 
denn dort werden die entscheidenden 
Rahmenbedingungen für die Familien 
gesetzt. Dabei gilt es dafür zu sorgen, 
dass die Anliegen und Sorgen der Fa-
milien nicht nur im Blick auf die Nati-
onalratswahlen vom 23. Oktober 2011, 
sondern auch während der kommenden 
Legislaturperiode stets im Auge behal-
ten werden.

Vieles erfüllt uns mit Sorge. Im so-
genannt christlichen Abendland er-
folgt eine schleichende Auflösung der 
christlichen Werte. Familien zerfallen. 
Die «Ehe auf Zeit» wird zur Regel. Das 

Zusammenleben gleichgeschlechtlicher 
Paare ist der Ehe weitgehend gleich-
gestellt. Die Forderung homosexueller 
Paare nach einem Adoptionsrecht liegt 
bereits offen auf dem Tisch. 

Die Bestandesaufnahme stimmt uns 
nachdenklich: In unserem Land werden 
statt der für eine Erneuerung der Ge-
nerationen nötigen 2,1 Kinder pro Mut-
ter nur gut 1,4 Kinder geboren. Viele 
Frauen möchten aus verschiedensten 
Gründen keine Kinder mehr haben 
und bekommen diese auch immer spä-
ter. Ein Erhalt der Generationen wird 
lediglich durch eine häufig aus fremden 
Kulturkreisen stammende Massenein-
wanderung kompensiert. 

Jede zweite Ehe wird wieder geschie-
den. Vor allem die kinderreichen Fa-
milien geraten wirtschaftlich immer 
stärker unter Druck. Es braucht heute 
viel Mut, eine kinderreiche Familie zu 
gründen. 

Materielle Hilfe für Familien in Not

Um dieser Situation zu begegnen, leis-
ten wir aus unserem «Fonds für kinder-
reiche Familien und alleinerziehende 
Mütter in Not» materielle Hilfe in be-
trächtlichem Umfang. Über die letzten 

fünf Jahre haben wir fast 2,2 Millionen 
Franken für Vergabungen und Hilfs-
gesuche ausgegeben. Ein guter Teil die-
ser Unterstützungsleistungen erfolgt 
über die regelmässige Lieferung von 
Lebensmitteln (vor allem gegen das 
Monatsende). 

Natürlich wissen wir, dass es auch in den 
besten Familien hin und wieder kracht. 
Das ist unvermeidlich. Gleichzeitig sind 
auf ehelichem Vertrauen begründete 
Familien jedoch der Ort, wo wir Gebor-
genheit erfahren dürfen und Lebens-
freude auftanken können. Für die El-
tern bedeutet dies Erholung vom Stress 
des Alltags und für die Kinder eine ent-
scheidende Vorbereitung auf die Her-
ausforderungen im späteren Leben. 

Familie als Keimzelle und Grundstein 
des Staates

Die Familie ist Grundstein und Keim-
zelle des Staates. Sie ist der Ort, wo 
Sozialisierung erfahren und Kinder zu 
eigenverantwortlichen und pflichtbe-

Käthi Kaufmann-Eggler bei ihrer An-
sprache an die Familientagsteilnehmer.



wussten Bürgern erzogen werden. Wirt-
schaft und Staat sind darauf angewie-
sen. Sozialisierung ist für uns kein leeres 
Schlagwort pseudokluger Pädagogen. 
Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe 
heisst das bei uns – ein Erziehungsziel, 
um das wir nicht herumkommen. 

Unsere Kinder können sich einfügen in 
eine grössere Gemeinschaft – auch ohne 
die Begleitung teurer Schulpsychologen. 
Auch später in der Arbeitswelt sind sie 
es gewohnt, durchzuhalten und den Bet-
tel nicht gleich hinzuschmeissen. Und 
schliesslich – einige Jahre später – so 
hoffen wir, werden sie ihre eigenen Fa-
milien gründen und unsere vorgelebten 
Werte weitergeben. Vor allem die kin-
derreichen Familien der Schweiz leisten 
damit einen gesellschaftlich zentralen 
Beitrag an die Generationensolidarität 
(Sicherung der AHV) und damit an die 
Stabilität unseres Landes.

Kristallisationspunkt unserer Familien-
arbeit ist nach wie vor unsere Interes-

sengemeinschaft IG «Familie 3plus», 
welche wir 1997 gegründet haben und 
der inzwischen 1’300 Familien mit drei 
und mehr Kindern angehören. Die IG 
unterhält eine Webseite (www.ig3plus.
ch), die kürzlich den 100’000. Besucher 
feiern durfte. Primär geht es uns dabei 
darum, intakte kinderreiche Familien zu 
vernetzen. Gerade unsere jährlichen Fa-
milientage dienen dem Austausch unter 
diesen Grossfamilien.

Familie als Ort der Freude und der 
 gelebten Solidarität

Entscheidend ist, dass es uns gelingt, in 
der Öffentlichkeit ein Bild der Familie 
als Ort der Freude und der gelebten So-
lidarität zu verbreiten. Diesem Zweck 
dient beispielsweise unsere Aktion 
«Mut zur Familie», wobei wir kinder-
reiche Familien für Medienauftritte und 
Zeitschriften vermitteln. Zweck dieser 
Auftritte ist es, einer breiteren Öffent-
lichkeit ein positives Familienverständ-
nis vor allem betreffend Grossfamilien 

Während die Erwachsenen über Familienpolitik diskutierten, wurden die Kinder vom 
Zirkus Valentino und vom talentierten Liedermacher Christof Fankauser betreut.

aufzuzeigen. Vielleicht ist Ihnen selbst 
schon die eine oder andere unserer kin-
derreichen Familien in einer Fernseh-
sendung, oder in einer Zeitschrift be-
gegnet.

Gebet für die Familie

Ganz zentral und tragend für die Zu-
kunft der Familien in unserem Land 
ist jedoch auch das Gebet. Wir haben 
deshalb 1998 die Aktion «Herdfeuer» 
gestartet, bei der eine Kerze zusammen 
mit einem Buch mit Gebetsanliegen von 
Familie zu Familie wandert. Wir konn-
ten damit erreichen, dass sich die uns 
angeschlossenen Familien gegensei-
tig im Gebet unterstützen. In unserem 
Rundbrief veröffentlichen wir unter 
der Rubrik «Gebetsanliegen des Mo-
nats» zudem jeden Monat eine Reihe 
von konkreten Gebetsaufrufen für be-
stimmte Familien. 

Von Herzen: Danke!

Jeden Tag sind wir uns neu bewusst, dass 
all dieser Einsatz ohne das Mittragen 
unserer Freunde und Gönner gar nicht 
möglich wäre. Jede Gabe, jeder Brief, 
jedes positive Zeichen von Ihrer Seite 
ist deshalb für uns immer wieder eine 
grosse Ermutigung. Ich möchte deshalb 
die Gelegenheit benützen, Ihnen von 
ganzem Herzen für diese Unterstüt-
zung zu danken – Ihr Mittragen im Ge-
bet und in der Tat!

 Käthi Kaufmann-Eggler
 Präsidentin «Jugend und Familie»

Kurzmeldungen
«Marche Blanche» löst sich auf
Wie Gründerin und Präsidentin Chris-
tine Bussat am 4. August gegenüber dem 
Westschweizer Radio sagte, stellt der 
Verein, dessen Initiativen tiefe Spuren 
im Schweizer Strafvollzug hinterlassen 
haben, seine Aktivitäten ein. Nach 10 
Jahren wolle sie sich nun zurückziehen. 
«Meine persönliche Mission ist been-
det», sagte sie. Ausserdem habe sie ge-
nug von den politischen Auseinander-
setzungen. Die laufenden Projekte will 
Bussat aber noch begleiten.
Dazu gehören die Umsetzung der Ver-
jährungsinitiative und die im April ein-
gereichte Initiative, wonach pädosexu-
elle Straftäter nicht mehr mit Kindern 
arbeiten dürfen. Diesen Abstimmungs-
kampf wolle sie noch führen, sagte Bus-
sat. Weitere Initiativen werde es aber 
nicht geben.
Seitens unserer Arbeitsgruppe «Jugend 
und Familie» haben wir die Zusammen-
arbeit mit «Marche Blanche» stets sehr 

Dringende Hilferufe von Vätern 
 kinderreicher Familien
Wir suchen eine neue Stelle für drei Väter kinderreicher Familien,  
denen kürzlich bei Umstrukturierungen des Betriebs gekündigt wurde:

•	 Karl (7 Kinder), Kt. Aargau, Buchhalter, sucht Auftragsarbeiten  
oder eine neue Stelle im Kanton Aargau;

•	 André (4 Kinder), Kt. Freiburg, sucht eine Stelle als Koch  
irgendwo in der Schweiz;

•	 Leo (6 Kinder), Kt. Zürich, dipl. Kaufmann, sucht eine Stelle  
in Büro, Sekretariat, Verkauf usw. im Grossraum Zürich.

Alle drei Väter haben den 40. Geburtstag hinter sich, sind also sehr erfahren,  
aber für manche Arbeitgeber bereits zu alt …
Nähere Informationen zu den Arbeitsuchenden können wir auf Anfrage gerne 
liefern. Für jeden Hinweis wären wir herzlich dankbar:
 Telefon 031 351 90 76 oder kaufmanns@livenet.ch

http://www.ig3plus.ch/
http://www.ig3plus.ch/
http://www.radiobasel.ch/aktuell/nachrichten/marche-blanche-vereinigung-l%C3%B6st-sich-auf-2011-08-04


geschätzt. Wir haben Verständnis für 
diesen Entscheid, bedauern ihn jedoch 
sehr. Im Abstimmungskampf um die 
eingereichte Volksinitiative «Pädophile 
sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten 
dürfen» werden wir uns selbstverständ-
lich voll engagieren. (JUFA)

Verfassungsbestimmung für 
christliche Symbole
Die Staatspolitische Kommission (SPK) 
des Nationalrats hat vor der Sommer-
pause mit 12 zu 12 Stimmen und mit 
Stichentscheid ihres Präsidenten einer 
parlamentarischen Initiative von Na-
tionalrätin Ida Glanzmann (CVP/LU) 
für eine Verfassungsbestimmung zum 
Schutz christlich-abendländischer Sym-
bole in der Öffentlichkeit gestimmt. 

Die SPK erachtet eine neue Verfas-
sungsgrundlage für nötig, um die christ-

liche Tradition und ihre Symbole wie 
das Weg- und Gipfelkreuz, den Bild-
stock oder die Weihnachtskrippe zu 
bewahren. Einzelpersonen oder ein-
zelne Gruppierungen sollten nicht mit 
Verweis auf die Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit die in der Schweiz vor-
herrschende christlich-abendländische 
Kultur infrage stellen können. Vor ihrer 
Umsetzung benötigt die Initiative noch 
die Zustimmung der vorberatenden 
Kommission des Ständerates. Es bleibt 
zu hoffen, dass auch diese den Vorstoss 
übernimmt.  (sda)

Deutschland kinderärmstes 
EU-Land
Die Zahl der Kinder in Deutschland ist 
in den vergangenen 10 Jahren um 2,1 
Millionen gesunken. Damit ist die Bun-
desrepublik nach den Worten des Prä-
sidenten des Statistischen Bundesam-
tes, Roderich Egeler, das kinderärmste 
Land Europas. Wie Egeler erläuterte, 
lebten 2010 in Deutschland noch rund 
13,1 Millionen Minderjährige (16,5 Pro-
zent der Bevölkerung). Bis 2060 rech-
net der Statistiker mit einem Rückgang 
auf 14 Prozent. Gleichzeitig konsta-
tierte Egeler deut liche Unterschiede in 
der Familienstruktur zwischen Ost und 
West. Laut Statistik sank die Zahl der 
Kinder in Westdeutschland im genann-
ten Zeitraum um 10 Prozent. In den 
neuen Bundesländern waren es knapp 
29 Prozent.  (KNA)

Gesucht: zwei Nähmaschinen
Für zwei Mütter suchen wir gebrauch te 
Nähmaschinen in gutem Zustand:
– Diana (5 Kinder), AG
– Astrid (5 Kinder), AR
Telefon 031 351 90 76

Erfolgreiche Protest-
aktion gegen Basler 
Sexkoffer
Anfangs Juni hatten wir zu einer Protestaktion 
an den Basler Erziehungsdirektor Christoph 
Eymann aufgerufen, welche grosse Aufmerk-
samkeit fand. Nicht nur berichteten zahlrei-
che Tageszeitungen über unsere Aktion. Wie 
Herr Eymann am 14. August gegenüber dem 
«Blick» aussagte, erhielt er auch über 3’000 
Briefe und Protestkarten. Gleichzeitig gab er 
bekannt, dass er eine Überprüfung des «Sex-
Koffers» angeordnet hat, welcher übrigens in 
Zukunft auch nicht mehr so heissen soll.

Keine Kompromisse wollte Eymann allerdings 
machen: 1) dass Sexualunterricht im Kinder-
garten weiterhin stattfinden soll (wenn auch 
nicht systematisch) und 2) dass er jede Dispen-
sierungsmöglichkeit kategorisch ablehnt.

Bereits formiert sich auf lokaler Ebene weite-
rer Widerstand: Am 24. Juni versammelten sich 
betroffene Eltern in Basel zur Gründung eines 
Komitees mit dem Ziel, gemeinsam Möglichkeiten des Widerstands abzuklären und sich gegen-
seitig zu unterstützen. Weil die Frage juristisches Fachwissen erfordert (Schulgesetz, Verwaltungs-
recht, Verfassungsrechte), wurde ein Rechtsanwalt beigezogen. Aus der Sicht der Politik sprach an 
der Gründungsversammlung ein Mitglied des Nationalrats. Auch Primarlehrerinnen brachten ihre 
 Empörung zum Ausdruck. 

Gegenüber unserer Arbeitsgruppe hat Herr Eymann am 23. Juni mit einem dreiseitigen Schreiben 
reagiert, auf welches wir bei Gelegenheit noch eingehen werden.



Prostitution von 16-Jährigen soll 
künftig verhindert werden

Die Schweiz ist weltweit eines der ganz wenigen Länder, wo sich Minderjährige völ-
lig legal prostituieren können. Der Bundesrat hat am 18. August eine Revision des 
Strafgesetzbuches vorgeschlagen, mittels welcher diese unglaublichen Missstände 
jetzt endlich korrigiert werden sollen.

Aufgrund des geltenden Sexualstraf-
rechts können sich in der Schweiz 
16-jährige, minderjährige Mädchen völ-
lig problemlos prostituieren oder an 
Pornofilmen mitwirken. Freier machen 
sich nach geltendem Recht sogar nicht 
strafbar, wenn die sich prostituierende 
Person unter 16 Jahre alt ist und die 
Freier selber nicht mehr als drei Jahre 
älter sind. Ein unglaubliches, aber sym-
ptomatisches Zeichen für den morali-
schen Zustand unseres Landes! 

Aufgrund dieser weltweit fast einzigarti-
gen Ausgangslage hat sich vor allem im 
Raum Zürich eine eigentliche Sexindus-
trie mit sehr jungen Prostituierten eta-
bliert, die auch im Ausland ganz gezielt 
Werbung für «Teen-Sex» macht. Der 
Bundesrat hat nun am 18. August eine 
Revision des Strafgesetzbuches in die 
Vernehmlassung gegeben, womit diese 
Missstände in Zukunft unterbunden 
werden sollen. Die neue Regelung zielt 
primär auf eine Bestrafung der Freier.

Freiheitsstrafen für die Freier

Wer gegen Entgelt sexuelle Dienste Un-
mündiger zwischen 16 und 18 Jahren in 
Anspruch nimmt, soll in Zukunft mit 
einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
bestraft werden. Die unmündigen Pros-
tituierten selber bleiben straflos. Eben-
falls ungestraft bleibt der Umgang von 
Freiern mit unter 16-jährigen Prosti-
tuierten, sofern der Altersunterschied 
nicht mehr als drei Jahre beträgt. 

Unter Strafe gestellt wird die Förderung 
der Prostitution Unmündiger: Zuhälter, 
Bordellbetreiber oder Escort-Services, 
die mit finanziellen Gewinnabsichten 
die Prostitution erleichtern oder be-
günstigen, werden neu mit einer Frei-
heitsstrafe bis zu zehn Jahren geahndet. 
Darunter fallen etwa die Vermietung 
von Salons oder die Anstellung Unmün-
diger in einschlägigen Etablissements.

Ausdehnung des Schutzes auch bei der 
Kinderpornografie

Im Bereich der Kinderpornografie sol-
len Kinder bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr vor der Mitwirkung bei sexu-
ellen Darstellungen geschützt werden. 
Wer Gegenstände oder Vorführungen, 
die tatsächliche sexuelle Handlungen 
oder Gewalttätigkeiten mit Unmün-
digen zum Inhalt haben, herstellt, ein-
führt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, 
ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zu-
gänglich macht, erwirbt, sich beschafft 
oder besitzt, wird künftig mit Freiheits-
strafen bis zu fünf Jahren bestraft. Der 
Konsum solcher Gegenstände oder Vor-
führungen werden mit einer Freiheits-
strafe von bis zu drei Jahren geahndet. 
Unter Strafe gestellt wird auch, wer 
Unmündige anwirbt oder veranlasst, an 
einer pornografischen Vorführung mit-
zuwirken.

Europaratskonvention zum Schutz der 
Kinder vor Sexualmissbrauch

Der Bundesrat zielt dabei auf eine Rati-

fikation der Europaratskonvention zum 
Schutz von Kindern vor sexueller Aus-
beutung und sexuellem Missbrauch. Die 
am 1. Juli 2010 in Kraft getretene Kon-
vention ist das erste internationale Ins-
trument, das die verschiedenen Formen 
sexuellen Kindesmissbrauchs umfas-
send für strafbar erklärt. Sie verpflich-
tet die Vertragsstaaten, namentlich den 
sexuellen Missbrauch von Kindern, Kin-
derprostitution, Kinderpornografie und 
die erzwungene Teilnahme von Kindern 
an pornografischen Vorführungen un-
ter Strafe zu stellen. Die Schweiz hat 
die Konvention am 16. Juni 2010 unter-
zeichnet. 
Die schweizerische Rechtsordnung ge-
nügt den Anforderungen der Konven-
tion weitgehend. In einzelnen Punkten 
geht diese allerdings weiter als das gel-
tende Strafrecht, da sie in Teilbereichen 
den Schutz auf Jugendliche zwischen 16 
und 18 Jahren ausdehnt. Der Beitritt 
der Schweiz bedingt daher verschiedene 
Anpassungen des StGB.

Kein neuer Straftatbestand des 
 «Grooming»

Die Konvention verpflichtet die Mit-
gliedstaaten an sich auch, das sexuell 
motivierte Anbahnen von Kontak-
ten mit Unmündigen im Internet (sog. 
Grooming) unter Strafe zu stellen, wenn 
der Kontaktaufnahme konkrete Hand-
lungen für ein Treffen folgen. Dieses 
Verhalten ist gemäss Rechtsprechung 
des Bundesgerichts bereits ein strafba-
rer Versuch, sexuelle Handlungen mit 
Kindern zu begehen. Der Bundesrat 
verzichtet deshalb auf die Einführung 
eines speziellen Straftatbestandes zum 
«Grooming». 
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Wir beten:
•	 	für	 eine	 Familie	 mit	 fünf	 Kindern,	 im	 Kanton	Aargau,	 dass	 die	

Mutter von ihrer Brustkrebserkrankung völlig geheilt werden kann 
und damit der Alltag für alle wieder viel heller wird;

•	 	für	eine	alleinerziehende	Mutter	im	Toggenburg,	dass	sie	es	wagt,	
etwas von ihrer Verantwortung abzugeben und die fast erwachse-
nen Töchter vermehrt finanziell und geistig mittragen lässt;

•	 	dass eine St. Galler Mutter mit ihren fünfzehn Kindern in der Nähe 
von Wil jemanden findet, der ihr im grossen Haushalt hie und da 
zur Hand geht;

•	 	für	eine	junge	Familie	mit	drei	kleinen	Kindern,	in	der	Nähe	von	
Baden, dass die Eltern zum Durchhalten immer wieder neue Kraft 
bekommen und dass die bevorstehende Rückenoperation des 
 Vaters gut verläuft.

Gebetsanliegen des Monats

Bitte unterstützen Sie unsere 
Arbeit mit einem finanziellen 
Beitrag!
Vielen herzlichen Dank!


